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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche
Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt
gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Übereinstimmungsbestätigung / Bekanntmachungs-
anordnung gemäß § 2 Abs. 3
Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO)

Der Wortlaut der Bekanntmachung des
Satzungsbeschlusses zum Bebauungsplan Nr. 564
stimmt mit dem Ratsbeschluss vom 15.07.2013 überein.

Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2
Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) vom
26.08.1999, zuletzt geändert am 05.08.2009, verfahren.

Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet. 

Oberhausen, 12.08.2013

Der Oberbürgermeister
Wehling

Ergänzende Informationen zum
Bebauungsplan Nr. 564 - Königshardter
Straße / Höhenweg / Falkestraße -

Der Bebauungsplan orientiert sich nach Art und Maß der
baulichen Nutzungen an den heute vorhandenen
Baukörpern sowie deren Nutzung. Als prägend wird
dabei die vorhandene Funktion als Teilbereich des
Nahversorgungszentrums Königshardt angesehen. Aus
städtebaulicher Sicht werden Bestand und die
Bedeutung als Teil des Nahversorgungszentrums in das
Plankonzept integriert und gesichert.

Auf eine im Vorentwurf vorgesehene Anbindung der
Elsternstraße für KFZ an die Falkestraße wird verzichtet.
Damit entfallen mögliche Konflikte mit dem
Erschließungsverkehr der Tiefgarage sowie den Nutzern
des südlich angrenzenden Spielplatzes. Darüber hinaus
entstehen keine zusätzlichen Belastungen für die
Anwohner der Falkestraße durch zusätzlichen
Straßenverkehr und die damit verbundenen
Immissionen.

Weitere Informationen (u. a. Plan und Begründung inkl.
Umweltbericht) sind auch im Internet unter www.o-
sp.de/oberhausen/start.php abrufbar.

Öffentliche Bekanntmachung
Bekanntmachungsanordnung des
Oberbürgermeisters vom 15.07.2013 über
die Beteiligung der Öffentlichkeit an der
Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 1
Baugesetzbuch (BauGB) zum Vorentwurf
des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans Nr. 26 - Blockstraße -

Der Rat der Stadt hat am 17.10.2011 die Beteiligung der
Öffentlichkeit an o. g. Bauleitplanung beschlossen
(14tägige Darlegung der Planung mit
Bürgerversammlung).

Der Vorentwurf des vorhabenbezogenen
Bebauungsplans Nr. 26 - Blockstraße - liegt deshalb in
der Zeit vom

04.09.2013 bis 18.09.2013 einschließlich

im Bereich 5-1 -Stadtplanung-, Technisches Rathaus
Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr.
A 009, und in der Bezirksverwaltungsstelle Alt-
Oberhausen, Rathaus Oberhausen, Schwartzstraße 72,
Zimmer 15, während der nachstehend genannten Öff-
nungszeiten öffentlich aus:

Öffnungszeiten Bereich 5-1 -Stadtplanung-:

Montag - Donnerstag 8.00 - 16.00 Uhr
Freitag 8.00 - 12.30 Uhr

Öffnungszeiten Bezirksverwaltungsstelle Alt-
Oberhausen:

Montag - Mittwoch 8.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag 8.00 - 18.00 Uhr
Freitag 8.00 - 12.00 Uhr

Innerhalb dieser Zeit besteht Gelegenheit, sich den Plan
erläutern zu lassen.

Im Rahmen der Tätigkeit der Bezirksvertretung Alt-
Oberhausen findet 

am Mittwoch, 04.09.2013, 18.00 Uhr
in der Aula der Hauptschule Alstaden
Bebelstraße 182
46049 Oberhausen

ein öffentlicher Anhörungstermin statt.

Es wird den Bürgerinnen und Bürgern Gelegenheit zur
Äußerung und Erörterung gegeben.

Gesetzliche Grundlage ist § 3 Abs. 1 BauGB in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004, zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.07.2011
(BGBl. I, 

S. 1509), in Verbindung mit den Überleitungsvorschriften
nach §§ 233 ff BauGB in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
11.06.2013 (BGBl. I, S. 1548), und den
„Verfahrensgrundsätzen für die vorgezogene
Beteiligung der Bürger an der Bauleitplanung“ der Stadt
Oberhausen vom 18.05.1987.

oberstrass
Hervorheben
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Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Alstaden, Flur
11, und wird wie folgt umgrenzt:

Westliche Grenze des Flurstücks Nr. 870; südliche Seite
der Blockstraße; westliche und südliche Grenze des
Flurstücks Nr. 641; ca. 17 m entlang der westlichen
Grenze des Flurstücks Nr. 21; nördliche und östliche
Grenze des Flurstücks Nr. 21; südliche Grenzen der
Flurstücke Nr. 21 und 870.

Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2
Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung

Erklärung

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1
BauGB zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 26
- Blockstraße - wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Hinweise

1. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen (GONW) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW S.
666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 18.09.2012 (GV.NRW.S.436), kann eine
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
der GONW gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr
geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder
ein vorgeschriebenes Anzeigever-fahren wurde
nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche
Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt
gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

2. Gemäß § 209 BauGB haben Eigentümer und
Besitzer zu dulden, dass Beauftragte der zuständi-
gen Behörden zur Vorbereitung der von ihnen nach
diesem Gesetzbuch zu treffenden Maßnahmen
Grundstücke betreten und Vermessungen, Boden-
und Grundwasseruntersuchungen oder ähnliche
Arbeiten ausführen.

Übereinstimmungsbestätigung /
Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2
Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung
(BekanntmVO) 

Der Wortlaut der Bekanntmachung der frühzeitigen
Öffentlichkeitsbeteiligung zum vorhaben-bezogenen
Bebauungsplan Nr. 26 stimmt mit dem Ratsbeschluss
vom 17.10.2011 überein.

Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2
BekanntmVO vom 26.08.1999, zuletzt geändert am
05.08.2009, verfahren.

Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet. 

Oberhausen, 15.07.2013

Wehling
Oberbürgermeister

Ergänzende Informationen zur
Aufstellung des vorhabenbezogenen
Bebauungsplans Nr. 26 -Blockstraße-:

Das städtebauliche Konzept sieht eine an das bauliche
Umfeld angepasste Bebauungsstruktur vor. Es ist eine
zweigeschossige Bebauung geplant, die in Form von
Doppelhäusern und Reihenhausgruppen errichtet wer-
den soll. Die Erschließung erfolgt über eine Stichstraße
von der Blockstraße aus.

Insgesamt sollen maximal 13 Hauseinheiten (HE) im
Plangebiet errichtet werden. Diese sind in Form von fünf
Doppelhäusern mit 10 HE und einer Hausgruppe mit 3
HE geplant.

Weitere Informationen sind auch im Internet unter
www.o-sp.de/oberhausen/start.php zu erhalten.


